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Aktuell sind die drei Einrichtungen 
der Stadtbibliothek Schwerin nicht 
zugänglich. Doch wer nicht auf 
Medien der Bibliothek verzichten 
möchte, hat die Möglichkeit, auf die 
Onleihe Mecklenburg-Vorpommern 
zurückzugreifen. Und die gibt es 
jetzt zeitlich begrenzt, für Neuein-
steiger, kostenlos im Zugang.
Oberbürgermeister Dr. Rico Baden-
schier erklärt dazu: „In außer-
gewöhnlichen Zeiten sind kreative 
Maßnahmen gefragt, und so wird 
es für diejenigen, die noch keinen 
Bibliotheksausweis besitzen, möglich 
sein, die ‚Onleihe‘ bis zum 9. Mai 
kostenfrei zu nutzen.“
Mit dem Bibliotheksausweis der 
Stadtbibliothek Schwerin ist dann der 
Zugriff auf ca. 85.000 digitale Medi-
en - angefangen bei E-Books, über 
Hörbücher bis hin zu Zeitungen und 
Zeitschriften - möglich.
Und so funktioniert‘s: auf der Web-
seite der Stadtbibliothek unter www.
stadtbibliothek-schwerin.de ist das 
Anmeldeformular hinterlegt. Einfach 
herunterladen, ausfüllen und mit 
einer Kopie des Personalausweises 
an stadtbibliothek@schwerin.de mai-
len. Der Kunde erhält spätestens am 
nächsten Werktag die Zugangsdaten 

per E-Mail.
Für die Nutzung dieses digitalen 
Angebots ist nicht unbedingt ein 
E-Book-Reader erforderlich. Es funkti-
oniert ebenso mit Tablet, Smartphone 
oder PC. Und das Gute an diesem 
Service: Es entstehen in der „Onlei-
he“ keine Säumnisentgelte.
Von Montag bis Freitag ist ein Info-
telefon in der Zeit von 8 bis 16 Uhr 

unter der Rufnummer 0385 5901921 
geschaltet. Fragen können auch per 
E-Mail an stadtbibliothek@schwerin.
de gerichtet werden. 
Angesichts der Einschränkungen und 
der damit einhergehenden stärkeren 
Nutzung der Onleihe baut das Team 
der Onleihe Mecklenburg-Vorpom-
mern die Auswahl der digitalen Medi-
en weiter aus.

„So können wir dazu beitragen, die 
Einschränkungen im Alltag, mit denen 
wir alle in Zeiten der Corona-Krise kon-
frontiert sind, ein wenig erträglicher 
zu machen“, so Andreas Ruhl, Dezer-
nent für Jugend, Soziales und Kultur.
Wer das Angebot der Stadtbibliothek 
nach Ablauf der Aktion weiter nutzen 
möchte, zahlt anschließend nur das 
Jahresentgelt.

Bis 9. Mai kostenfreie Nutzung für Neueinsteiger 

Stadtbibliothek bietet Gratis-Onleihe an

Für Neueinsteiger bietet die Stadtbibliothek eine kostenfreie Nutzung für die Onleihe.              © Soulcore/Photocase.de

Zu der wirtschaftlich angespannten 
Situation durch die Corona-Pandemie 
informiert die Finanzverwaltung, 
dass auf Antrag und nach einer ver-
einfachten Prüfung insbesondere bei 
fälliger  Gewerbesteuer, Übernach-
tungssteuer oder Vergnügungssteuer 
und einer pandemiebedingten Liqui-
ditätslücke bei den Unternehmen 
Zahlungserleichterungen durch die 
Landeshauptstadt eingeräumt wer-
den können. Für Unternehmen, die 
wegen der aktuellen Entwicklung 
in Zahlungsschwierigkeiten geraten 
sind, können fällige Beträge auf 

Antrag bis zum Jahresende 2020 
gestundet oder im äußersten Fall 
auch erlassen werden. 
Oberbürgermeister Dr. Rico Baden-
schier: „Es ist in unserem Interesse, 
dass die Unternehmen in der Stadt 
gut durch die aktuelle Krise kom-
men und die Arbeitsplätze erhal-
ten werden. Im Rahmen unserer 
Möglichkeiten wollen wir den Unter-
nehmen helfen und zügig und mit 
Augenmaß entscheiden. Ich denke 
dabei an viele Einzelunternehmen, 
an das Hotel- und Gaststättengewer-
be sowie an Betriebsschließungen 

infolge der Corona-Pandemie, die 
unvorhergesehen und auch unver-
schuldet eingetreten sind. Die ersten 
Stundungen sind bereits antragsge-
mäß entschieden und zu den Antrag-
stellern per Post unterwegs.“

Die formlosen Anträge richten Sie 
bitte an:
Landeshauptstadt Schwerin
Fachdienst Finanzwirtschaft, Stadt-
kasse 
Forderungsmanagement
Am Packhof 2 - 6 
19053 Schwerin

Zahlungserleichterung bei Steuern für Schweriner Unternehmen 

                    © DJ/Photocase.de

https://www.stadtbibliothek-schwerin.de/
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Landeshauptstadt Schwerin
Der Oberbürgermeister
Am Packhof 2 – 6
19053 Schwerin
Telefon:  0385 545 - 1111
Telefax:  0385 545 - 1019
E-Mail:   info@schwerin.de
Internet:  www.schwerin.de

Wichtiger Hinweis!
Die Landeshauptstadt Schwerin 
schließt aufgrund der Corona-Pan-
demie ihr Stadthaus bis 19. April 
2020 für den Bürgerverkehr. Die 
telefonische Erreichbarkeit zur Ter-
minabsprache von Notfällen bleibt 
unter 0385 545-1111 gesichert. 
Ein Bürgertelefon für alle Fragen 
rund um das Corona-Virus ist unter 
0385 545-3333 von Montag bis 
Freitag in der Zeit von 8 bis 16 
Uhr erreichbar. Für Barzahlungen 
bietet das Sozialamt dienstags 
und donnerstags in der Zeit von 
8 - 12 Uhr einen Notdienst im 
Stadthaus an.

Aktuelle Informationen unter 
www.schwerin.de/coronavirus

Die Öffnungszeiten der Kfz-Zulas-
sungs- und Führerscheinstelle im 
Verwaltungsgebäude des Post-Logi-
stikzentrums im Heinrich-Hertz-Ring 
2 hat sind unter www.kreis-lup.de/
corona einsehbar. 
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 KONTAKTE

Wer auch zum kommenden Schul-
jahr das kostenlose Schülerticket 
in den Händen halten möchte, 
kann mit der Beantragung über 
das Online-Formular unter www.
schwerin.de/schuelerbefoerderung 
ab sofort starten. „Der Fahraus-
weis muss jedes Jahr neu beantragt 
werden. Je früher, desto besser. 
Damit Schüler das kostenlose Ticket 
pünktlich erhalten, sind wir darauf 
angewiesen, dass die Anträge bis 
Ende Mai bei uns gestellt werden“, 
betont die Fachdienstleiterin für 
Schulen Manuela Gabriel. Werden 
Anträge erst nach dem 31. Mai 
eingereicht, kann eine fristgerechte 
Bearbeitung nicht in jedem Fall 
sichergestellt werden. In diesem 
Fall werden Fahrkosten auch nicht 
rückwirkend erstattet.
Die Ausstellung eines Sonder-
fahrausweises zur örtlich zuständi-
gen Schule erfolgt, wenn der Fuß-
weg zwischen dem Wohnort und 
der örtlich zuständigen Schule bis 
zur Klassenstufe 6 länger als zwei 
Kilometer und ab Klassenstufe 7 
länger als vier Kilometer beträgt.
Die Stadt wird den Berechtigten 
das kostenlose Schülerticket bei 
rechtzeitiger Beantragung wieder 
gemeinsam mit dem Bewilligungs-

bescheid im Laufe der Sommerferien 
zuschicken. Dieser Sonderfahraus-
weis berechtigt dann während der 
Schulzeit von Montag bis Freitag 
dazu, von vorbestimmten Haltestel-
len zur örtlich zuständigen Schule 
und zurück zu fahren. Das Schü-
lerticket kann am Schalter oder an 
den Fahrkartenautomaten des NVS 
für 10,00 EUR zu einer vollwertigen 
Monatskarte aufgewertet werden. 

Mit dem zusätzlichen Azubi-Frei-
zeit-Ticket können Schülerinnen und 
Schüler Busse und Bahnen des Nah-
verkehrs außerhalb des Schulweges 
auch an den Wochenenden und in 
den Ferien nutzen. Gültig ist das 
Upgrade-Ticket aber weiterhin nur 
in Verbindung mit dem von der 
Landeshauptstadt Schwerin erstell-
ten Sonderfahrausweis und dem 
Schülerausweis.

Online-Antragsformular für das Schuljahr 
2020/2021 ab sofort verfügbar

Schülerbeförderung: 

Ab sofort ist die Beantragung über das Online-Formular unter www.schwerin.de/
schuelerbefoerderung möglich.                                 © Pololia/Adobe Stock

Die Schweriner Wochenmärkte sind 
weiterhin für ihre Kunden geöffnet. 
Und die Schwerinerinnen und Schwe-
riner nehmen das Angebot auch gern 
an. Es gibt einige Neuerungen. Der 
Freitags-Markt vom Klöresgang in den 
Schweriner Höfen ist bis auf Weiteres 
zum Altstädtischen Markt umgezogen. 
Viele Händler aus den Höfen sind 
freitags auf dem Marktplatz zu finden. 
Außerdem wurden die Marktzeiten um 
zwei Stunden verkürzt. Die Schweriner 
Markthändler bitten ihre Kunden, für 
die Einkäufe auf dem Altstädtischen 
Markt die gesamte Marktzeit von 
9 bis 15 Uhr zu nutzen, damit die 
Abstandsregelungen eingehalten wer-
den können. Vor allem am Morgen und 

am Vormittag ist zu beobachten, dass 
dichtes Gedränge auf dem Schweriner 
Wochenmarkt herrscht. Gegen Mittag 
kommen dann nur noch wenige Besu-
cher. Dieses Bild soll sich ändern. „Wir 
möchten gern, dass über den ganzen 
Tag verteilt die Leute an die Stände 
kommen und einkaufen. Niemand 

muss Angst haben, dass die Waren 
nicht für alle reichen“, appelliert Marti-
na Müller, Geschäftsführerin der Stadt-
marketing Schwerin GmbH und ver-
antwortlich für die Wochenmärkte an 
die Kunden. Markttage finden jeweils 
mittwochs und freitags ab 9 Uhr auf 
dem Altstädtischen Markt statt.

Wochenmarkt vom Klöresgang auf den
Altstädtischen Markt verlegt

                                               © Landeshauptstadt Schwerin/Ulrike Auge

IMPRESSUM

https://www.schwerin.de/mein-schwerin/lernen/fuer-eltern/unterstuetzung-foerderung/schuelerbefoerderung/schuelerbefoerderung/antrag-schuelerbefoerderung/
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Sonderfahrplan beim Schweriner Nahverkehr
Aufgrund der weiteren Beschrän-
kungen von sozialen Kontakten im 
öffentlichen Bereich angesichts der 
Corona-Pandemie hat der Schwe-
riner Nahverkehr seit dem 25. März 
2020 auf einen Sonderfahrplan 
umgestellt. 
„Auch in diesen schwierigen Zeiten 
fahren wir unsere Fahrgäste verläss-
lich mit unseren Bussen und Stra-
ßenbahnen durch Schwerin. Aktuell 
sehen wir jedoch die Notwendigkeit, 
einen reduzierten, dennoch stabilen 
Fahrplan anzubieten“, beschreibt 
der Geschäftsführer des Schweriner 
Nahverkehrs Wilfried Eisenberg 
die Situation. „Als Grundlage für 
den Sonderfahrplan von Montag 
bis Freitag gilt der Samstagsfahr-
plan. In den Morgenstunden werden 
zusätzliche Fahrten durchgeführt. 
Die Buslinie 9 nimmt ihren Betrieb 
wieder auf.“ 
• Die Straßenbahnlinien 1 und 
2 verkehren ab 06:00 Uhr im 
20-Minuten-Takt.
• Die Straßenbahnlinie 4 verkehrt 

ab 06:00 Uhr im 40-Minuten-Takt.
• Auf allen Buslinien werden vor 
09:00 Uhr Zusatzfahrten angebo-
ten.
• Auf den Buslinien 6, 9 und 20 
finden auch nach 09:00 Uhr zusätz-
liche Fahrten statt. Bitte beachten 
Sie hierbei die geänderten Fahr-
zeiten.
Samstag und Sonntag fahren die 
Busse und Straßenbahnen nach dem 

gewohnten Fahrplan. Von 23:00 bis 
03:45 Uhr werden keine Fahrten 
angeboten. Die erste Fahrt findet 
03:54 Uhr ab Hegelstraße statt. 
Auf der Buslinie 20 wird für die Fahrt 
um 05:34 Uhr ab Stauffenbergstra-
ße nach Göhrener Tannen zunächst 
ein zusätzlicher Bus eingesetzt. 

Der Sonderfahrplan ist unter www.
nahverkehr-schwerin.de einsehbar.

Der Nahverkehr Schwerin hat auf einen Sonderfahrplan umgestellt.   
                                                               © Nahverkehr Schwerin GmbH

Baubehörde 

arbeitet digital

Wichtige Dienstleistungen der Baube-
hörde sind auch weiterhin verfügbar, 
wenn die Antragsteller die digitalen 
Angebote nutzen:
• digitaler Bauantrag für das verein-
fachte und normale Genehmigungs-
verfahren einschließlich digitale bau-
technische Nachweise (§§ 63 und 64 
LBauO MV)
• digitaler Antrag auf Bauvorbescheid 
(§ 75 LBauO MV)
• digitale Bauanzeige für Wohnbebau-
ungen und Nebengebäude in Bebau-
ungsplangebieten (§ 62 LBauO MV)
• digitaler Antrag auf isolierte Abwei-
chungen (§ 67 Abs. 2 LBauO MV)
Die Verwaltung hat mit der Einführung 
eines neuen Fachverfahrens im Bereich 
der Bauaufsicht bereits im Jahr 2017 
den Grundstein für die digitale Neuorga-
nisation sämtlicher Prozesse zwischen 
Bauherren, Entwurfsverfassern und der 
Bauaufsicht gelegt. 
„Die weitgehende Digitalisierung in die-
sem Bereich kommt uns jetzt zugute. 
So können wir in der gegenwärtigen 
Situation wenigstens einen Teil der 
Genehmigungsverfahren im Baubereich 
weiterbearbeiten“, sagt Wirtschaftsde-
zernent Bernd Nottebaum.

Zum Schutz der Graugänse und 
ihrer Jungtiere wird über die neue 
Landschaftsschutzgebietsverordnung 
„Schweriner Innensee, Ziegelaußen-
see und Medeweger See“ eine Wiese 
am Ziegelaußensee für den Zeitraum  
1. April bis 30. Juni gesperrt. In die-
ser Zeit beginnt auch die Brutzeit für 
die Graugänse, die zu den Boden-
brütern zählen. Die am Schweriner 
See vorkommenden Graugänse brüten 
besonders gern auf größeren und vom 
Seeufer aus flach zugänglichen Grün-
landwiesen. Dies soll auch ein Versuch 
sein, das Röhricht zu schützen, da in 
den letzten Jahren am Ziegelaußensee 
ein störungsbedingtes Ausweichen der 
Graugänse vom Grünland auf das neu 
austreibende Schilf beobachtet wurde. 
Dies hat u. a. zu erheblichen Verbiss-
schäden durch Graugänse geführt.
In Abwägung mit dem in diesem 
Bereich neu fertiggestellten Radweg, 
dem hergerichteten Park- und Rast-
platz für Erholungssuchende oberhalb 
an der Wickendorfer Straße sowie der 

erhöhten Nutzung durch Spaziergänger 
und Badende wird auf die Sperrung des 
gesamten Grünlandbereichs westlich 
am Ziegelaußensee verzichtet. Statt-
dessen werden nur ca. 2/3 der Fläche 
zeitweise für 3 Monate außerhalb der 
Badesaison nicht zu betreten sein. Die 
bei Bootsfahrern beliebte erste Bucht 
kann jederzeit angefahren werden. 
Hier und auch weiter südlich davon 
befinden sich zwei Badestellen, die oft 
durch Einheimische genutzt werden. 
Der Radweg, der Park- und Rastplatz 
und auch der „Blick über den See“ 

werden nach wie vor uneingeschränkt 
zur Verfügung stehen. Die nunmehr 
ausgewiesenen zeitlichen Beschrän-
kungen werden über die nächsten 5 
Jahre einer Erfolgskontrolle unterzo-
gen. Ein Monitoring wird zeigen, ob 
eine Aufrechterhaltung dieses Verbotes 
sinnvoll ist. Gegebenenfalls wird dieses 
Verbot danach auch abgeändert oder 
ganz gestrichen. Ab 1. April 2020 
wird der kommunale Ordnungsdienst 
mit Unterstützung der Unteren Natur-
schutzbehörde Kontrollen in diesem 
Bereich durchführen.

Wiese am Ziegelaußensee für den Zeitraum 
von April bis Ende Juni teilweise gesperrt

Brutzeit für Graugänse beginnt:

Zum Schutz der Graugänse und ihrer Jungtiere wird eine Wiese am Ziegelaußensee 
für den Zeitraum vom 1. April bis 30.Juni gesperrt.                  © Dr. Hauke Behr

SAS liefert 

Gartenprodukte

Durch die Schließung der Baumärkte 
können viele Schwerinerinnen und 
Schweriner keine Gartenprodukte ein-
kaufen. Insbesondere die Lieferung nach 
Hause ist für viele Baumärkte logistisch 
nicht möglich, erfuhr der Stadtbetrieb 
über zahlreiche besorgte Anrufer. 
Um diese Bedarfslücke zu schließen, 
erweitert die Schweriner Abfallentsor-
gungs- und Straßenreinigungsgesell-
schaft mbH (SAS) ihr Angebot. Kunden 
müssen das Gartenmaterial nicht selbst 
abholen. Qualitätskompost, Rinden-
mulch, Hackschnitzel, gesiebter Sand 
und auch Zierkiesel, um den Gartenbo-
den aufzuwerten, Wege zu verschönern 
oder den Vorgarten zu gestalten, wer-
den dierekt nach Hause geliefert. 
Alle Produkte sind auf der Homepage 
www.sas-schwerin.de einsehbar und 
können über den SAS-Kundenservice ab 
sofort unter 0385 577 02 00 bestellt 
werden.

https://www.nahverkehr-schwerin.de/
https://www.sas-schwerin.de/
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Viele Schweriner Geschäfte und 
Restaurants sind von der Corona-Krise 
schwer getroffen. Durch die Schlie-
ßung des Tourismus, der Gastronomie 
und großer Teile des Einzelhandels 
stehen sie jetzt vor existenziellen 
Herausforderungen.
Doch viele Inhaber lassen sich durch 
diese schwierige Situation nicht unter-
kriegen und entwickeln gerade in die-
sen Tagen tolle Ideen, um ihre Gäste 
und Kunden auf neuen, ungewöhn-
lichen Wegen zu erreichen. Dadurch 
sind in Schwerin kreative Liefer- und 
Abholangebote entstanden. Vor allem 
die Webseiten und Social-Media-Kanä-
le sind als Verkaufsplattformen zuneh-
mend in den Vordergrund gerückt.
Die Landeshauptstadt und die Stadt-
marketing Schwerin möchten dieses 
Engagement unterstützen und den 

Unternehmern helfen, die Krise zu 
überstehen. Daher haben sie eine 
Onlineliste der inhabergeführten 
Schweriner Geschäfte, Restaurants 
und Cafés, die Online Shops, lokale 
Lieferdienste oder Abholmöglichkeiten 
anbieten, erstellt. „Wenn die Schwe-
riner jetzt online bestellen, dann 
sollten sie nach Möglichkeit lokal 
einkaufen. Mit jedem einzelnen Kauf 
sichern Sie die Existenz lokaler Ein-
zelhändler und Gastronomen in der 
jetzigen angespannten Situation“, so 
Oberbürgermeister Dr. Rico Baden-
schier. 
Die Liste ist ab sofort unter www.
schwerin.de/lokalkauf zu finden.
Damit die Aufzählung möglichst voll-
ständig und aktuell ist, sind die Einzel-
händler und Gastronomen aufgerufen, 
sich bei dem Citymanager Stefan 

Purtz unter der 0385 545-1658 oder 
spurtz@schwerin.de zu melden, zu 

ergänzen oder falsche Angaben zu 
korrigieren.

Onlineplattform unterstützt den lokalen Einzelhandel
Zuhause bleiben, lokal einkaufen

Onlineplattform www.schwerin.de/lokalkauf unterstützt den Einzelhandel. Helfen 
Sie mit!                                                      © bejaminnolte/Adobe Stock

Für Menschen in Quarantäne, für 
Mitglieder von Risikogruppen und 
Menschen, die nicht ohne Weiteres 
Lebensmittel und Medikamente selbst 
beschaffen können, organisiert die 
Caritas gemeinsam mit kommunalen 
Partnern und einem Handelsunterneh-
men einen Lieferservice in Schwerin. 
„Im Zentrum der Organisation steht 
das Jugendhaus der Caritas in Schwe-
rin-Lankow“, so der Projektinitiator 
Christoph Gagzow. „Dank umfang-
reicher Hilfsangebote vieler Unterstüt-
zer und besonders der Stadt Schwerin 
sind wir in der Lage, das Angebot 
unverzüglich auszuweiten, sollte sich 
das als notwendig erweisen“. 
Von montags bis donnerstags ist in 
der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr 
eine Bestellannahme-Hotline unter der 
Schweriner Telefonnummer 0385 48 
44 052 geschaltet. Schweriner Bürge-
rinnen und Bürger können Waren aus 
einer Liste lebensnotwendiger Dinge 
des täglichen Bedarfs bestellen. Die 
Liste können Hilfsbedürftige unter 
www.schwerin.de/coronavirus herun-
terladen. In Kooperation mit einem 
Handelspartner in Schwerin werden 
für jede Bestellung Kisten gepackt und 
am folgenden Tag ausgeliefert. Dabei 
werden die Abstandsregeln eingehal-
ten. Das Geld muss passend (kontakt-
los) in Kunststoffbeuteln bereitgestellt 

werden. „Wir freuen uns, dass dieses 
wichtige Hilfsangebot mit der Caritas 
realisiert werden kann“, so Oberbür-
germeister Dr. Rico Badenschier.
Die Caritas steht hinsichtlich der Hygie-
neregeln und des Selbstschutzes der 
Auslieferer mit dem Gesundheitsamt 
der Stadt in enger Verbindung. Für 
die Caritas im Norden ist es wichtig, 
alle Menschen in Not mit dem Lebens-
notwendigen zu versorgen, gerade in 

dieser Zeit, in der soziale Kontakte 
vermieden werden sollen, aber eben 
in manchen Fällen auch nicht ver-
mieden werden dürfen. Sozialdezer-
nent Andreas Ruhl: „Uns beeindruckt 
besonders, dass wir bei der Schwe-
riner Wohnungsgesellschaft, der WGS 
und der LGE Mecklenburg-Vorpom-
mern sofort Unterstützer gefunden 
haben.“
Außerdem können Nachbarn weiterhin 

Menschen in ihrer Hausgemeinschaft 
unterstützen, indem sie ihre Hilfe 
mit den offiziellen Fluraushängen 
anbieten, die die Stadt unter www.
schwerin.de/coronavirus zum Down-
load anbietet. Schauen Sie sich in ihrer 
Hausgemeinschaft um und helfen Sie 
ihren Nachbarn, wenn sie Hilfe benöti-
gen. In den sozialen Netzwerken wird 
die Nachbarschaftshilfe Schwerin ab 
sofort unter #schwerinhilft beworben.

Caritas bietet Lieferservice für Quarantänehilfe in Schwerin an

Die Caritas bietet gemeinsam mit kommunalen Partnern und einem Handelsunternehmen einen Lieferservice in Schwerin 
für Menschen in Quarantäne, für Risikogruppen und Menschen, die nicht ohne Weiteres Lebensmittel und Medikamente 
selbst beschaffen können, an.                                                                                                        © Caritas

https://www.schwerin.de/mein-schwerin/leben/gesundheit/infektionsschutz-hygiene/informationen-zum-coronavirus/
https://www.schwerin.de/mein-schwerin/leben/gesundheit/infektionsschutz-hygiene/informationen-zum-coronavirus/
https://www.schwerin.de/kultur-tourismus/erlebnisse-in-schwerin/gastronomie/go-local/
https://www.schwerin.de/kultur-tourismus/erlebnisse-in-schwerin/gastronomie/go-local/

